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Anwendungsgebiete 

Für die Erst- und Unterhaltspflege 
versiegelter Holzfußböden, 
geschlossenporig lackierter Kork-
beläge, Bodenbeläge aus PVC & 
Linoleum, Laminat & Fertigparkett, 
Natur & Kunststeinböden. 
Geeignet für Sportböden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkteigenschaften 

Treppen & Parkett-Pflege ist ein 
selbstglänzendes Bodenpflegemit-
tel, das auf die besonderen Pfle-
geansprüche von versiegelten 
Holzoberflächen abgestimmt ist. 
Das Produkt bewahrt die Oberflä-
che vor vorzeitigem Verschleiß, ist 
rutschhemmend, staub- und 
schmutzabweisend. 
Treppen & Parkett-Pflege hat ei-
nen Gleitreibungsbeiwert von 0,4 -
0,6 und ist daher auch für die Pfle-
ge von versiegelten Holzfußböden 
in Turnhallen geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verarbeitung 

Treppen & Parkett-Pflege muss 
vor dem Gebrauch gut aufgeschüt-
telt werden. Vor der Pflege muss 
die zu behandelnde Oberfläche gut 
mit Besen, Mopp oder Staubsau-
ger gereinigt werden. 
 
Die Erstpflege findet etwa eine 
Woche nach der Versiegelung des 
Holzfußbodens statt. Treppen & 
Parkett-Pflege unverdünnt mit 
einem weichen und fusselfreien 
Tuch dünn auftragen. Der Ver-
brauch beträgt ca. 30-40 ml/m².  
 
Für die Unterhaltsreinigung bei 
gleichzeitiger Pflege werden etwa 
250 ml Treppen & Parkett-Pflege 
(großes Wasserglas) auf  
10 l Wischwasser (Putzeimer) 
gegeben. Den Boden mit einem 
gut ausgewrungenen fusselfreien 
Bodenwischtuch nebelfeucht wi-
schen. Treppen & Parkett-Pflege 
glänzt nach der Trocknung und 
muss nicht aufpoliert werden. 
 
 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 2393 

Treppen & Parkett-
Pflege  
Selbstglänzendes, wasserbasiertes Bodenpflege-
mittel für versiegelte Oberflächen. 
 

Produktkenndaten 

Dichte: ca. 1,0 g/cm³ bei 20°C 
Viskosität: dünnflüssig 
Geruch: mild 
Lieferform: 1 l Kunststoffgebinde 
Farbton: farblos 
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Hinweise 

Ein frisch versiegelter Holzfußbo-
den darf erst nach Ablauf von 7 
Tagen mit Treppen & Parkett-
Pflege behandelt werden, damit 
der Lack genügend Zeit zur 
Durchhärtung bekommt. 
Einen Holzfußboden niemals über-
schwemmen, es können Schäden 
durch Holzquellung entstehen. 
Ein feuchtes Tuch oder getränkte 
Lappen niemals auf einer versie-
gelten Holzoberfläche liegen las-
sen, um eine Fleckenbildung zu 
vermeiden. Die Versiegelung muss 
noch ausreichend geschlossen 
sein, an wundgelaufenen Stellen 
kommt es sonst durch eindringen-
des Wasser zu Vergrauungen. 
 
Verbrauch 

Bei der Erstpflege können mit 1 
Liter Treppen & Parkett-Pflege 25 - 
30 m² eingepflegt werden. 
 
Für die Unterhaltspflege reichen 
250 ml Treppen & Parkett-Pflege 
auf 10 l Wasser. 
 
Lagerfähigkeit 

In geschlossenen Originalgebin-
den trocken, kühl und frostfrei ge-
lagert mindestens 12 Monate. 
 
Sicherheitskenndaten 

Gefahrenhinweise: 
Schädlich für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung. 
 
Sicherheitshinweise: 
Freisetzung in die Umwelt vermei-
den. 
 
Bei der Verarbeitung und Lage-
rung sind die üblichen Schutz-
maßnahmen einzuhalten. 
 
Produkt-Code: W1 
 

Entsorgung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen sind den 
Recyclingsystemen zuzuführen. 
 
 
Ökologie 

Nicht in Gewässer, Abwässer oder 
ins Erdreich gelangen lassen. 
WGK 1  
 
Kennzeichnung 

GefStoffV: -/- 
GGVSE/ADR: -/- 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


